
Niehler Kirchweg 118 
50733 Köln 

Förderverein des  
Barbara-von-Sell-Berufskollegs e.V. 
Niehler Kirchweg 118 
50733 Köln 
Steuernummer: 217/5964/0379 

Telefon: 0221 820110-0 
Fax: 0221 820110-61 
E-Mail: foerderverein@bvs-bk.de 
http://www.bvs-bk.de 
Vereinsnummer: VR 9045 

Bank: Sparkasse KölnBonn 
BLZ: 37050198 
Konto: 9422486 
IBAN: DE66 3705 0198 0009 4224 86 
BIC: COLSDE33 

 

Förderverein des  
Barbara-von-Sell-Berufskollegs e.V. 
Niehler Kirchweg 118 
50733 Köln 
Telefon: 0221-820110-0 
E-Mail: foerderverein@bvs-bk.de 
 

Steuernummer:  217/5964/0379 
Vereinsnummer:  VR 9045 
 

Bankverbindung: Sparkasse KölnBonn 
IBAN:  DE66 3705 0198 0009 4224 86 
BIC:  COLSDE33 
 
 
 

BEITRITTSERKLÄRUNG 
 

Name:    Vorname:    

Straße/Nr.:    PLZ/Ort:   

Telefon: ______________________   Email:   

Geburtsdatum: _________________  
 
Hiermit erkläre/n ich/wir den Beitritt zum „Förderverein des Barbara-von-Sell-Berufskollegs e.V.“. 
Das Mitgliedsjahr ist das Kalenderjahr. Meine Mitgliedschaft verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn ich 
nicht zum 01.12. des laufenden Jahres meinen Austritt zum Folgejahr schriftlich erkläre. Bereits gezahlte Mit-
gliedsbeiträge werden nicht rückerstattet. 
 
 Ich/wir erkläre/n mich/uns bereit, einen Jahresbeitrag von ___________ € zu entrichten. 

Dieser Betrag wird bis auf Widerruf jährlich zum 31.1. von dem unten genannten Konto gemäß nachstehen-
dem SEPA-Lastschriftmandat abgebucht. Es besteht Einverständnis, dass meine/unsere Daten ausschließlich 
zum Zwecke der Vereinsverwaltung gespeichert werden dürfen. 

 
Bei Minderjährigen ist die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten notwendig. 
 
 
 
Ort, Datum Unterschrift des neuen Mitglieds  (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 
 
Beiträge und Spenden zum Verein sind steuerlich voll abzugsfähig. 
Bis zu einem Gesamtbetrag von 100 € pro Jahr können diese direkt beim Finanzamt geltend gemacht werden 
(Kontoauszug genügt). Ab einem Gesamtbetrag von 101 € pro Jahr werden vom Verein Spendenbescheinigun-
gen ausgestellt. 
 

SEPA – Lastschriftmandat 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE74ZZZ00000501097  

Mandatsreferenz: bvs + künftige Mitgliedsnummer 
 

 
 
Name des Kreditinstituts KTO / IBAN BLZ/BIC 
 
Ich/Wir ermächtige/n Sie, den Mitgliedsbeitrag jährlich wiederkehrend von meinem (unserem) Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/unser Kreditinstitut an, die von Ihnen auf mein/unser Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen.   
Hinweis: Ich kann/wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 
des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedin-
gungen.  
 
 
Name des Kontoinhabers Vorname 
 
 
Straße, Hausnummer PLZ, Wohnort 
 
 
Ort, Datum Unterschrift des Kontoinhabers 
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Satzung 
des Fördervereins des Barbara-von-Sell-Berufskollegs  e.V. 
in Köln in der Fassung vom 18.06.2004 

§1 Name, Sitz und Geschäftsjahr  

Der Verein führt den Namen: Förderverein des Barbara-von-Sell-Berufskollegs e. V. 
Der Verein hat seinen Sitz in Köln. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§2 Zweck des Vereins  

Der Förderverein des Barbara-von-Sell-Berufskollegs e. V. mit Sitz in Köln verfolgt 
ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos tätig; er 
verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

Zweck des Vereins ist die Förderung von Bildung und Erziehung. 

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch: 

Die ideelle und materielle Unterstützung der Schüler des Barbara-von-Sell-
Berufskollegs sowie durch die Förderung des Schullebens. Der Verein soll in der 
Elternschaft, bei den Ausbildenden (Ausbildungsbetrieben) und in der Öffentlichkeit 
das Verständnis für alle schulischen Belange des Barbara-von-Sell-Berufskollegs 
wecken und fördern. 

Im Einzelnen setzt sich der Verein folgende Aufgaben: 

a) Die ständige Verbindung zwischen der Schule, den Ausbildungsbetrieben, den 
Elternhäusern und der interessierten Öffentlichkeit zu unterstützen. 

b) Veranstaltungen kultureller Art zur Bereicherung des Schullebens zu fördern. 

c) Mittel für außerplanmäßige und einmalige Anschaffungen bereit zu stellen, die 
geeignet sind, das Schulleben in besonderer Weise zu fördern. 

d) Bedürftige Schüler zu unterstützen, um ihnen die Teilnahme an schulischen 
Veranstaltungen zu ermöglichen. 

§3 Mitgliedschaft  

Mitglieder können natürliche und juristische Personen sein. Die Mitgliedschaft wird 
durch schriftliche Beitrittserklärung erworben, über deren Annahme der Vorstand 
durch einfachen Mehrheitsbeschluss der Anwesenden entscheidet. 

Mit der Beitrittserklärung verpflichten sich die Mitglieder zur Leistung von Jahresbei-
trägen, die mit Beginn eines jeden Geschäftsjahres fällig werden. 

Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

Die Mitglieder haben bei ihrem Ausscheiden oder im Falle der Auflösung des Vereins 
keinen Anspruch auf Rückerstattung von Beiträgen. 

Die Mitgliedschaft erlischt durch: 

a) Tod, 

b) Kündigung des Mitglieds, die schriftlich zu Händen eines Vorstandsmitgliedes 
unter Einhaltung einer sechsmonatigen Kündigungsfrist zu erklären ist, 

c) Ausschluss. 

§4 Ausschluss eines Mitgliedes  

Der Ausschluss eines Mitgliedes kann durch den Beschluss des Vorstandes ausge-
sprochen werden, wenn das Mitglied das Ansehen oder die Interessen des Vereins 
schädigt, oder wenn es seiner Beitragspflicht über den Schluss des Geschäftsjahres 
hinaus trotz zweimaliger Aufforderung nicht nachkommt. Der Antrag kann durch 
jedes Mitglied gestellt werden. 

Vor der Beschlussfassung über den Antrag ist dem Mitglied rechtzeitig Gehör zu 
geben. Der Beschluss über den Ausschluss ist allen Mitgliedern schriftlich mitzutei-
len. Gegen den Beschluss ist binnen einer Frist von einem Monat die Berufung an die 
Mitgliederversammlung zulässig. 

§5 Vergütungen  

Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

§6 Organe  

Die Organe des Vereins sind: 

a) der Vorstand 

b) die Mitgliederversammlung 

§7 Vorstand  

Der Vorstand besteht aus: 

a) dem Vorsitzenden, 

b) dem stellvertretenden Vorsitzenden 

c) dem Schatzmeister 

d) dem Schriftführer 

Von den unter Punkt a) und b) genannten Vorstandsmitgliedern muss mindestens 
ein Mitglied dem Lehrerkollegium des Barbara-von-Sell-Berufskollegs angehören.  

Alle Vorstandsmitglieder müssen Mitglieder des Vereins sein. Die Amtsdauer beträgt 
2 Jahre. Sie beginnt mit deren Wahl und der Annahme der Wahl, sie endet mit der 
Wahl eines neuen Vorstandes. 

Die Beschlüsse des Vorstandes werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Vorstand im Sinne des § 26 

BGB ist der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende. Jeder von ihnen hat 
Alleinvertretungsbefugnis. 

Über die Einnahmen und Ausgaben führt der Schatzmeister Buch. Zahlungsanwei-
sungen bedürfen der Unterschrift des Schatzmeisters, des Vorsitzenden oder des 
stellvertretenden Vorsitzenden. Der Schatzmeister ist für die Beitragserhebung 
zuständig. 

§8 Verwendung der Geldmittel  

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 
Über die Verwendung der Geldmittel im Rahmen des § 2 der Satzung entscheidet 
der Vorstand mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Die Ordnungsmä-
ßigkeit der Buchführung sowie der Verwendung der Geldmittel wird von zwei Kas-
senprüfern um Ende des Geschäftsjahres geprüft und bestätigt. Die Kassenprüfer 
werden jährlich auf der ersten Mitgliederversammlung durch Mehrheitsbeschluss der 
anwesenden Mitglieder bestimmt. 

§9 Mitgliederversammlung  

Der Mitgliederversammlung obliegen: 

a) die Entgegennahme des Tätigkeitsberichtes und des Kassenberichtes des 
Vorstandes und seine Entlastung, 

b) die Festsetzung des jährlichen Mitgliederbeitrages, 

c) die Beschlussfassung über die Änderungen der Satzungen und die Auflösung 
des Vereins, 

d) die Wahl eines Vorstandes. 

Die ordentliche Mitgliederversammlung wird jährlich, möglichst im ersten Viertel des 
Jahres, durch den Vorstand einberufen, Die Mitglieder sind unter Angabe der Tages-
ordnung mindestens zwei Wochen vor dem Tag der Einberufung schriftlich einzula-
den. Schriftlich eingereichte Anträge sind zulässig. 

Der Vorstand kann eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Er ist 
hierzu verpflichtet, wenn der fünfte Teil der Mitglieder dies unter Angabe des Zwecks 
und der Gründe schriftlich verlangt. In diesem Fall sind die Mitglieder unter Be-
kanntgabe der Tagesordnung mindestens eine Woche vor dem Tag der außeror-
dentlichen Mitgliederversammlung einzuladen. 

Jede satzungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die 
Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Stimmberechtigt sind alle anwe-
senden Mitglieder. Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst, soweit in 
dieser Satzung nichts anderes geregelt ist. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme des Vorsitzenden. Stimmenthaltungen gelten als ungültige Stimme. Für eine 
Mitgliederversammlung zur Auflösung oder Aufhebung des Vereins gelten abwei-
chend die im § 11 genannten Regelungen. 

Den Vorsitz der Versammlung führt der Vorsitzende, bei seiner Verhinderung der 
stellvertretende Vorsitzende und im Falle der Verhinderung beider ein von dem 
Vorsitzenden bestimmter Stellvertreter. 

Jedes Mitglied hat in der Versammlung eine Stimme. Vertretung ist unzulässig. Der 
Beschlussfassung der Mitgliederversammlung unterliegen die in der Tagesordnung 
bekannt gegebenen Gegenstände. Die Mitgliederversammlung kann weitere Punkte 
auf die Tagesordnung setzen, über die dann sofort Beschluss gefasst werden kann. 

Alle Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden, soweit nach Gesetz und Satzung 
zulässig, mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Handelt es sich um die Wahl des 
Vorstandes, so entscheidet bei Stimmengleichheit das Los. 

Über die Beschlüsse des Vorstandes und der Mitgliederversammlung ist eine Nieder-
schrift aufzunehmen, die vom Vorsitzenden und vom Stellvertreter zu unterzeichnen 
ist. 

§ 10  Satzungsänderungen  

Zu einem Beschluss, der eine Änderung der Satzung enthält, ist eine Mehrheit von 
drei Vierteln der erschienenen Mitglieder erforderlich. 

§ 11 Auflösung  

Die Auflösung des Vereins erfolgt durch Beschluss der Mitgliederversammlung auf 
Antrag des Vorstandes. Die Einladung des Vorstandes zu der Mitgliederversamm-
lung, die über die Auflösung beschließen soll, muss drei Wochen vor der Sitzung 
schriftlich erfolgen. Der Nachweis der erfolgten Einladung gilt als geführt, wenn der 
Vorstandvorsitzende in der Mitgliederversammlung versichert, dass eine schriftliche 
Einladung unter Bekanntgabe der Tagesordnung den Mitgliedern zugesandt worden 
ist. 

Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Drittel der 
Mitglieder anwesend sind. Die Zustimmung zur Auflösung kann auch schriftlich 
erteilt werden. 

Ist die Versammlung nicht beschlussfähig, so hat innerhalb von drei Wochen die 
Einberufung einer zweiten Versammlung zu erfolgen. Diese kann dann die Auflösung 
ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschließen. 

Der Auflösungsbeschluss bedarf der Zustimmung von drei Vierteln der erschienen 
Mitglieder. 

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks fällt das Ver-
mögen des Vereins an eine Körperschaft des öffentlichen Rechts oder eine andere 
steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung zur Förderung von Bildung und 
Erziehung. 

Bei dieser Satzung handelt es sich um die seit dem 18.06.2004 gültige Satzung. 

Vorstand: 

Dagmar Schumacher  Kim Senden 
Vorsitzende   stellv. Vorsitzender 

Ann-Christin Weitkamp Tobias Kirnich 
Schriftführerin  Schatzmeister 


